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PHILIPS-
Kinogleichrichter

sind unerreicht...

TONFILM-APPARATUREN
-PHOTOZELLEN

- ERREGERLAMPEN -
VERSTÄRKER -
VERSTÄRKERLAMPEN -
KINO-GLEICHRICHTER

- SPEZIAL. KINO-
LAUTSPR. - ERSATZ-

— TEILLAGER —
PHILIPS-SERVICE
DURCH FACHPERSONAL

in Bezug auf

Hohen Wirkungsgrad
Stromersparnis
Lichtqualität
Die 6-phasige, abgeflachte Gleichrichtung
bürgt für einen absolut ruhig brennenden
Lichtbogen. Die Nachregulierung wird fast

ganz überflüssig. Niedrige Installationskosten,

da in der Tonfilmkabine selbst
plazierbar. Praktisch geräuschlos und
vibrationsfrei. Lieferbar für sämtliche
Stromstärken ; verlangen Sie unsere Referenzliste.

LASSEN SIE SICH UNUERBINDLICH DURCH UHSER FACHPERSONAL BERATEN

PHILIPS

Philips-Lampen A.-G., Zürich, Manessestr. 192 - Tel. 58.610

— 8 mai. Suivant statuts reçus par le notaire
Fritz Spielmann, à Lausanne, le 1er mai 1935,
il- a été constitué une société anonyme sous la
raison sociale Office Cinématographique S. A. La
société a pour but l'achat, la location et la vente
de films et appareils cinématographiques, ainsi
que toutes opérations commerciales se rapportant
à cette brandie de commerce. La société a son
siège à Lausanne. 8a durée est illimitée. Le
capital social est de 10.000 fr., divisé en 100 actions
de 100 fr. chacune, nominatives. Les publications
seront faites dans la «Feuille des avis officiels
du canton de Vaud >. La société est administrée
par un conseil d'administration composé de 1 à

3 membres. Elle est valablement engagée par la
signature collective de deux administrateurs ou

par celle d'un administrateur, s'il n'y on a qu'un
seul. A été nommé administrateur : Richard Lin,
de Lutry et Riex. comptable, à Lausanne.
Bureaux de la société : à Lausanne, rue du Midi 15,

dans ses bureaux.
— Vermietung von Filmen usw. — 10. Mai.

Genossenschaft Alpina Sonderverleih, in Zürich
(S.H.A.B. Nr. 8 vom 11 Januar 1935, Seite 93). Der
Präsident des Vorstandes Alfred Rütschi wohnt
nunmehr in Zürich.

— 16. Mai. Compagnie Générale du Cinématographe

S.A. (Allgemeine Kincmatographen A.-G.),
in Zürich (S.H.A.B. Nr. 275 vom 23. November
1934, Seile 3230). Boberl R. Steiger und Fritz
Allemann sind aus dem Verwaltungsrat
ausgeschieden ; deren Unterschriften sind erloschen.
Neu wurden in den Verwaltungsrat gewählt: Dr.
Rudolf Hofer, Bankdirektor, von Langnau (Bern),
in Zürich, als Vizepräsident und Sekretär (bisher

schon zeich nungsborcchtigt), und Dr.
Roman Abt. Rechtsanwalt, von und in BUnzen
(Aargau)-. als weiteres Mitglied. Die Genannten führen

Kollektiv-Unterschrift zu zweien.

— Patente, Lichtreklame. — 17. Mai. Die
Aktiengesellschaft unter der Firma Bandolux A.-G.
St. Gallen, mit Sitz in St. Gallen (S.H.A.B. Nr.
135 vom 13. Juni 1933, Seite 1415)) hat in der
ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
vom 30. Oktober 1934 festgestellt, dass das ganze
Aktienkapital voll einbezahlt ist, und demgemäss
den § 3 der Gesellschaftsstatuten revidiert, der
nunmehr wie folgt lautet: Das Grundkapital
beträgt Fr. 30.000.— und zerfällt in 60 voll
einbezahlte auf den Namen lautende Aktien zu 1 r. ;>00.

Im übrigen bleiben die bisher publizierten
Tatsachen unverändert. Max Binder ist aus dem Ver-
waltungsrat ausgeschieden ; seine Unterschrift
ist erloschen.

— 18. Mai. Die Aktiengesellschaft unter der
Firma Cinema-Theater Säntis A.-G., mit Sitz in
St.Gallen C. (S.H.A.B. Nr. 94 vom 24. April 1933,

Seite 979), ist infolge Konkurses erloschen.

— 20. Mai. Die Firma Fürst, Foto, in Basel (S.

H.A.B. No 165 vom 18. Juli 1934, Seite 1995),
Ausführung photographischer Arbeiten usw., ist
infolge Verzichtes des Inhabers erloschen.
• — Esexcizio di un cinematografo. — 22 maggio.
La dit ta individuale Pellegrini Stella, in Bellin-
zona. esereizio del Cinema Corvo (F. u. s. di c.

del 2 febbraio 1934, No 27, pag. 295), viene_ can-
cellata per cessazione e per cessione dell'attivo c

passivo alla nuova ditta « Anna-Attilia Morandini
».
Titolare della ditta individuale Anna-Attilia

Morandini, in Bellinzona, è Anna-Attilia Morandini.

moglie di Carlo, nata Mascherini, da Lucerna,

in Bellinzona, la quale agisee col eonsensö
del proprio marito. La ditta assume • attività e

passivité della cessata ditta individuale « Pellegrini

Stella ». Piazzi Municipio, casa Resinelli e

Antognini. Esereizio del Cinema Corvo.

— 24. Mai. Unter dem Namen Ton-Film-Atelier
A.-G. St. Gallen (Atelier de film sonore S. A.

St-Gall) (Sonorous Film Studio Ltd. St. Gall)
besteht auf Grund der Statuten vom 23. Mai 1935,

auf unbestimmte Dauer und mit Sitz in St. Gallen,

eine Aktiengesellschaft. Diese bezweckt : die

Errichtung eines Film-Ateliers mit allen dazu
gehörigen Einrichtungen und Apparaturen, unter
Angliederung einer Film-Kopieranstalt. Die
Gesellschaft kann Filme selbst produzieren oder
solche im Auftrage und auf Rechnung Dritter
herstellen, oder auch das Atelier als ganzes oder
teiMei.se an Filmproduzenten vermieten, ferner
die Finanzierung von beliebigen in die Film-Industrie

einschlägigen Geschäfte übernehmen,
durchführen, oder sicli an solchen Geschäften
beteiligen. Das Grundkapital der Gesellschaft
beträgt' Fr. 10.000.— : es zerfällt in 10 Aktien von
je Ft. 1000,—, welche auf den Namen lauten.
Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische

Handelsamtsblatt. Die Organe dor Gesellschaft

sind : a) die Generalversammlung der
Aktionäre : b) die Verwaltung von. 1-5 Mitgliedern,
und c) die Kontrollstelle. Die Verwaltung ist das
oberste geschäftsführende Organ der
Gesellschaft-; sie vertritt die Gesellschaft nach aussen

und bezeichnet diejenigen Personen, weiche
für die Gesellschaft die rechtsverbindliche
Unterschrift führen und bestimmt Art und Form

der Zeichnung. Der Verwaltungsrat ist berechtigt,

die Geschäftsführung an eines oder mehrere

seiner Mitglieder, oder an eine oder mehrere
Drittpersonen zu übertragen. Zurzeit ist einziges
Mitglied des Verwaltungsrates Rudolf Kuhn,
Ingenieur, von Oberuzwil, in St. Gallen; er führt
für die Gesellschaft die rechtsverbindliche Ein-
zeluntcrschrift. Geschäftslokal : Bahnhofplatz 7.

— Lichtspieltheater. — 24. Mai. Die Firma
Frieda Sehibli-llerrmann, in Ölten, Betrieb eines
Lichtspieltheaters (S. H. A. B. Nr. 248 vom 22.

Oktober 1928, Seite 2020). wird infolge Vorpachtung

des Geschäftes an die Firma « Tonfilm-Thea-,
ter A. G.», in Ölten, und daherigen Verzichts der
Inhaberin im Handelsregister gelöscht.

— 27. Mai. Unter der Firma «Tobis» Film-Verleih

A.-G. hat sich, mit. Sitz in Zürich, am 11. Mai
1935 auf unbeschränkte Dauer eine Aktiengesellschaft

gebildet. Sie bezweckt die Herstellung,
den Verleih und Vertrieb von Filmen jeder Art;
den Betrieb von Lichtspiel-Theatorunternehmungen

; die Beteiligung an Unternehmungen
gleicher oder ähnlicher Art und die Vornahme aller
geschäftlichen Transaktionen, welche durch
vorsiehenden Zweck bedingt werden. Das Aktienkapital

der Gesellschaft beträgt Franken 100.000.

eingeteilt in 200 auf den Namen lautende, voll
oinbezahlte Aktien zu Fr. 500,-*-.' Offizielles
Publikationsorgan der Gesellschaft ist das
Schweizerische Handelsamtsblatt. Der aus 1-7 Mitgliedern

bestehende Verwaltungsrat vortritt die
Gesellschaft nach aussen ; er bestimmt diejenigen
seiner Mitglieder wie auch allfällige Drittpersonen,

welche zur Firmazeichnung berechtigt sein
sollen, und setzt die Art und Form der Zeichnung
fest. Einziger Verwaltungsrät, mit Einzeluntör-
schrift ist zurzeit Dr. Carl Alfred Spahn,
Rechtsanwalt, von Schaffhausen, in Zürich. Geschafts-
lokal : Höschgasse 5, in Zürich 8 (bei Dr. C. A.
Spahn).

—• 1. Juni. Kinohaus A. G., mit Sitz in Glarus
(S. H. A. B. Nr. 183 vom 8. August' 1933, Seite
1918). Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder
Carlo Bernascöni, Walter von Gunton und Otto
Wirz sind aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Ihre Zeichnungsberechtigung ist erloschen.
Als neues und einziges Mitglied des Verwaltungsrates

wurde Dr. jur. Joachim Mercier, Rechtsanwalt,

von und in Glarus, gewählt, welcher die
rechtsverbindliche Einzelunterschrift für die
Gesellschaft führt.

— 5. Juni. Unter der Firma Mondial-Film-Pro-
duktions- und Vcrleihgenossenscliaft, hat Sich mit
Sitz in Zürich am 1. Juni 1935 auf unbeschränkte
Dauer eine Genossenschaft gebildet. Ihr Zweck
ist. die Produktion von Filmen aller Art, der
Ankauf, Verkauf und Verleih von Filmen, der
Betrieb aller in die Filmbranche einschlagender
Geschäfte, um dadurch den Mitgliedern ihren
Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit zu bieten.
Das Genossenschaftskapital besteht aus dem To-
talbetrage der jeweils ausgegebenen, auf den
Namen lautenden Anteilscheine zu Fr. 100,—. Jede
handlungsfähige physische und jede juristische
Person kann auf schriftliche Anmeldung hin
durch Besch'luss des Vorstandes als Mitglied der
renossenschaft aufgenommen werden. Jeder

Genossenschafter hat. bei seiner Aufnahme
mindestens einen Anteilschein zu Fr. 100 zu zeichnen

und bar einzuzahlen und sich zur aktiven
Beteiligung am Genossenschaftsbetrieb zu
verpflichten. Die Übertragung von Anteilscheinen
unterliegt der Zustimmung des Vorstandes. Der
Erwerber von Anteilscheinen zufolge Übertragung

hat sich beim Vorstand um die Mitgliedschaft

schriftlich zu bewerben. Hat ein Genossenschafter

seine sämtlichen Anteilscheine güllig
übertragen, so erlischt seine Mitgliedschaft. Im
übrigen kann der Austritt zu beliebiger Zeit und
ohne Kündigung erfolgen. Geschieht dies aber
nicht in Verbindung mit der gültigen Übertragung

der betreffenden Anteilscheine, so erlischt
jeder Anspruch des Ausscheidenden an das Ge-
nossonschaftsv'ormögen. Wird eine Übertragung
von Anteilscheinen verweigert, so werden die
betreffenden Stücke nach Massgn.bo der Bilanz
des Austrittsjahres, höchstens jedoch zum Nennwerte

auf Ende des Rechnungsjahres zurückbezahlt.

Im Todesfall können die Erben in die
Rechte und Pflichten des verstorbenen Genossenschafters

eintreten. Als Geschäftsjahr gilt das
Kalenderjahr. Für die Aufstellung der Bilanz
sind die Bestimmungen des Art. 656 O.R.
massgebend. Vom Reinertrag werden 10 % dem
Reservefonds zugewiesen ; über die Verwendung
des Restes bescliliesst die Generalversammlung.
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft
haftet lediglich das Genosscnschaftsvormögen ;

jede persönliche Haftbarkeit der einzelnen
Mitglieder hiefür ist ausgeschlossen. Die Organe
der Genossenschaft, sind : Die Generalversammlung.

der Vorstand von 1-3 Mitgliedern und die
Kontrollstelle. Der Vorstand vertritt die
Genossenschaft; nach aussen und es führen der Präsident

kollektiv mit dem Geschäftsführer die
rechtsverbindliche Unterschrift. Der Vorstand

kann auch Drittpersonen mit der Firmazeichnung

betrauen ; er setzt diesfalls Art und Form
der Zeichnung fest. Zurzeit gehören dem
Vorstand an : Ernst Bringolf, Regisseur, von
Schaffhausen, in Zürich, als Präsident, und Gottlieb
Suter, Kaufmann, von Affoltern a. A., in Näni-
kon-Uster, als Schriftführer und Geschäftsloiter.
Geschäftslokal : Ausstellungsstrasse 104, in
Zürich 5.

— 6. Juni. Unter der Firma Sport- und Wcrbc-
Film A.-G. hat sieh, mit Sitz in Zürich, am 28.

Mai 1935 auf unbeschränkte Dauer eine
Aktiengesellschaft gebildet. Sie bezweckt : a) die
Herstellung und die Auswertung von Sport- und
Werbc-Filmen ; b) den Handel mit
Amateur-Kino-Apparaten und -Geräten, sowie mit allem
Kinematographisclien Zubehör ; c) die Beteiligung

an Unternehmungen gleicher oder ähnlicher"

Art. ; d)' den Verleih von Kultur- und Spiel-
Filmen ; e) die Vornahme aller kaufmännischen
Transaktionen, welche durch die vorstehend
gekennzeichneten Spezialzwecke bedingt sind. Das
Aktienkapital beträgt Fr. 40.000,—, eingeteilt in
80 auf den Namen lautende Aktien zu Fr. 500,-,
voll einbezahlt. Offizielles Publikationsorgan der
Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.

Der aus 1-3 Mitgliedern bestehende Ver-
waltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen

; er bestimmt diejenigen seiner Mitglieder
Wie auch allfällige Drittpersonen, welche zur
Fi'rmazcichnung berechtigt sein sollen und setzt
die Art und Form der Zeichnung fest. Einziger
Verwaltungsrat ist zurzeit Dr. Arnold Huber,
Zahnarzt, von Grosswangen (Luzcrn), in Zürich.
Als Geschäftsführer sind ernannt : Jakob Bur-
let, Photograph, von Roichenburg (Schwyz), in
Zürich, und Hermann Weltin. Ingenieur, von
und in Zürich. Der Verwaltungsrat und die beiden

.Geschäftsführer führen unter sich je zu
zweien Kollektivunterschrift namens der Gesellschaft.

Geschäftslokal : Apollostrasse 3, in
Zürich 7 (bei J. Burlet).

# * *

Konkurseröffnungen
Gemeinschuldnerin : Cinema-Thcater-Säntis A.-

G., Lämmlishrunnstr. 22/Linsebühlstr., St, Gallen.
Konkurseröffnung ; 7. Mai 1935.
Summarisches Verfahren, gemäss Art. 231

SchRG.
Eingabefrist : Bis 8. Juni 1935.

Kollokationsplan, Inventar und Abtretung
von Rechtsansprüchen

Im Konkurse über Bansi-Ammann Theodor,
Kaufmann, in Meilen, Radiohaus, in Zürich 2,

liegen der Kollokationsplan und das Inventar
den beteiligten Gläubigern beim obgenannteri
Konkursamt zur Einsicht auf.

Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplanes
sind bis zum 4. Juni 1935 beim Einzclrichter im
beschleunigten Verfahren des Bezirksgerichtes
Meilen anhängig zu machen, widrigenfalls der
Plan als anerkannt betrachtet würde.

Innerhalb der gleichen Frist sind Beschwerden
über die Zuteilung der Kompotenzstücke heim
Bezirksgericht Meilen und Begehren um
Abtretung von Rechtsansprüchen gemäss Art. 260
SchKG. bezüglich der von der Konkursverwaltung

anerkannten Eigentumsansprüchen dem
Konkursamt Meilen einzureichen.

Etat do collocation
Ct. de Genève. — Office des faillites de Genève.

Faillie : Société Cinfilm S. A., en liquidation,
ayant son siège place de la Fusterie 5, à Genève.

L'état de collocation des créanciers de la faillite

sus-indiquée peut être consulté à l'office des
faillites. Les actions en contestation do l'état do
collocation doivent être introduites dans les dix
jours à dater de cette publication. Sinon, l'état
de collocation sera considéré comme accepté.
Ct. de Vaud. — Office des faillites de Montreux.

Faillite ; Ciné-Union Société anonyme,
Montreux.

Date du dépôt: 10 juin 1935..
Délai pour intenter action : 22 juin 1935.
Sinon l'état de collocation sora considéré comme

accepté.

Verhandlung über die Bestätigung
des Naclilassvertrages

Den Gläubigern des Kohler-Wirz Manfred, Kino

Capitol, in Solothurn, wird hièdurch zur
Kenntnis gebracht, dass die Verhandlung über
die Bestätigung des vom Schuldner vorgelegten
Nachlassvertrages stattfindet : Donnerstag, den
13. Juni 1935, vormittags 11

' Uhr, vor Amtsgericht

Solothurn-Lebern, in Solothurn, AmthausJ.
St. Einwendungen können bei der Verhandlung
angebracht worden. Solothurn, den 21. Mai 1935.
Der Gerichtspräsident von Solothurn-Lebern":
O. Weingart.

JLiegenscliaftsverwertungcn im Pfändungs¬
und Pfandverwertungsverfahren

Grundpfandverwertung. — 1. Steigerung.
Schuldnerin und Pfandeigentümerin: Genossenschaft

Volkstheater, mit Sitz in Zürich 7, Treich-
lerstrasse 7. Ganttag : Mittwoch, den 26. Juni
1935, nachmittags 3 Uhr.

Gantlokal : Hotel « Limmathaus », Limmatstr.
118, Zürich 5. Eingabefrist : Bis 11. Juni 1935.
Auflegung der Gantbedingungen : Vom 12. Juni
1935 an. — Grundpfänder : Kat. Nr. 2174 :

Ein Wohnhaus mit gewölbtem Keller etc. an
der Neugasse 57 in Zürich 5, unter Assek. Nr.
3443 für Fr. 179.000 assekuriert. Schätzung 1928.

Ein Wohnhaus mit gewölbtem Keller etc. än
der Neugasse 59 in Zürich 6, unter Assek.-Nr.
3444 für Fr. 191.000 assekuriert, Schätzung 1928,
mit 5 a 05.6 qm Gebändegrundfläche und Hof-
raum.

Ferner als Zugohör zu vorstehender Liegenschaft

: Die Kino-Apparate mit Zugehör ufid
Saalmobiliar etc. laut speziellem Verzeichnis.
Grunddienstbarkeiten laut Grundprotokoll. Bc-
treibungsamtliche Schätzung der Liegenschafthilf
Er. 500.000,— ; der Zugehör : Fr. 4000,—. G ,-j

; Der Erwerber hat an der Steigerung vor dem
Zuschlag auf Abrechnung an der Kaufsumme fleh
Betrag von Fr. 5000,— bar zu bezahlen. Im übrigen

wird auf die Steigerungsbedingungen
verwiesen. Zürich, den 20. Mai 1935.

Betreibungsamt Zürich 5'r Pfisteiy
Verlängerung der Nachlasstundung

Die der Bel-Air Métropole A, S.A., in Zug,
gewährte Nachlasstundung yvHifdc'um zwei weitere

Monate, d. h. bis ziimi î'6;. August 1935 ëyi-

Zug,'den 18. Mai 1935. |f
Auftrags des Kantonsgerichtes,lZug;P_-:

" 'Geld'cKtskahzlë'i.' ' 1

ANNY ONDRA
und

WOLF ALBACH-RETTY
im grössten Lacherfolg des

Jahres

Eine Frühlings-Useputzete aller im
Winter angesammelter Sorgen. Ein
Rekord an Heiterkeit und überwältigend

komischen Ideen

e na-li m
Co. - A.G. LUZERN
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